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INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG:  Telefon: 08 71/97318-0, Telefax: 08 71/97318-15, E-mail: info@elektroschramm.de

Elektro Schramm GmbH
Landshuter Straße 101

84030 Ergolding

Bitte bis 26. August 2011 ausfüllen und an unten angegebene Adresse senden!

3 «

ELEKTROVERSORGUNG Unter Anerkennung der Geschäftsbedingungen auf der Rückseite bestellen wir:

A. Stromanschluß
Wechselstrom 230 V bis 3 kW, 1 Steckdose, täglich von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr
inkl. Stromverbrauch  und Ökosteuer
_____ Stck. Steckdosenanschluß à Euro 157,90
Nachtstrom 230 V bis 3 kW, 1 Steckdose ohne Stromverbrauch
_____ Stck. Steckdosenanschluß für Nachtstrom inkl. Zähler à Euro 189,00
(Stromverbrauch nach Messung)

B. Kraftanschluß (nur mit Zähler) ausschließlich Stromverbrauch 
Drehstrom 400 V mit Zähler, ohne CEE Steckdose (unter Punkt C bestellen), täglich von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr
_____ Grundpreis pro Anschluß inkl. Zähler à Euro 128,40
_____ Anschlußleistung pro kW à Euro   17,00
_____ Nachtstrom (20% Zuschlag auf o.g. Preise)

C. Standinstallation
_____ Stck Drehstromsteckdose(n) CEE 16 A à Euro   22,00
_____ Stck Drehstromsteckdose(n) CEE 32 A à Euro   26,00
_____ Stck Drehstromsteckdose(n) CEE 63 A à Euro   36,00
_____ Stck Leuchtenanschluß fertig montiert á Euro   39,00
_____ Stck weitere Leuchtenanschlüsse am gleichen Stand bis 5 Meter á Euro   19,00
_____ Stck Strahlerfassung (leihweise) mit 80 W Glühlampe à Euro   22,00
_____ Stck Halogenstrahler  (leihweise) mit 300 W Leuchtmittel à Euro   27,50
_____ Stck Leuchtröhrenleuchte leihweise à Euro   22,00
_____ Stck Zähler à Euro   32,00

D. Sonstige Leistungen
Montagestunden à Euro   38,00

E. Strompreis
Bei Zählerinstallation per kWh (inkl. Ökosteuer) à Euro     0,24

Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

WICHTIG:
Um den von Ihnen gewünschten Anschluss sicher erstellen zu können, ist eine Anmeldung bis zum 26. August 2011 zwin-
gend erforderlich.  Bei Anmeldung nach dem 22. September 2011 müssen wir für jeden Anschluss einen Mindestaufschlag
von 30 Euro + MWSt. berechnen. Bei höherem Aufwand wird der Zuschlag nach den tatsächlich geleisteten Zusatzarbei-
ten berechnet. Bei Anmeldung nach dem 28. September 2011 (eingehend bei uns) kann eine Fertigstellung Ihres Anschlus-
ses bis Messebeginn nicht gewährleistet werden.
Unsere Leistungen stellen wir Ihnen vor Ausstellungsbeginn in Rechnung, siehe Punkt 1 unserer Geschäftsbedingungen.

Ort und Datum: Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

RECHNUNGSANSCHRIFT:  (Bitte in Druckschrift!)



GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Preise und Zahlungsbedingungen
Die Rechnung wird nach dem Bestellschein für Elektro-
versorgung erstellt und zugeschickt und ist  sofort zur
Zahlung fällig. Die Stromversorgung erfolgt erst nach
Zahlungseingang. Der Stromverbrauch bei Kunden mit
Zähler und Abweichungen von der Bestellung, wie z.B.
höhere Anschlusswerte als gemeldet, sowie Mehrlei-
stungen und kurzfristige Anschlüsse werden zusätzlich
in Rechnung gestellt und dann während der Veranstal-
tung am Stand kassiert. Die angegebenen Preise umfas-
sen die leihweise zur Verfügungstellung der gebrauchs-
fertigen Installation für die Benutzung in den Ständen
und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. In den Preisen sind die Stundenlöhne ein-
schl. Überstunden, Nachtzuschlag und Abbau als auch
Verschleiß für das verwendete Material etc. enthalten.

2. Berechnung und Allgemeines 
Der Drehstromverbrauch wird mit Zähler gezählt. Zähler,
die Eigentum des Ausstellers sind, werden nicht aner-
kannt.
Die Leistungsabnahme ist vom Anmelder genau anzuge-
ben; sie wird vom Ausstellungselektriker laufend geprüft.
Stellt sich später heraus, dass die Anschlussleistung zu
niedrig angegeben war, so werden die Differenzbeträge
mit einem Zuschlag von 50 % nach berechnet.  Der Stro-
manschluss steht ausschließlich dem Antragsteller zur
Verfügung. Eine Weitergabe von Strom ist untersagt und
berechtigt uns, den Weitergebenden vom Netz zu tren-
nen.

3. Nachtstrom
Auf Grund der Brandschutzvorschriften wird die Strom-
versorgung um 8.00 Uhr ein- und ab 19.00 Uhr abgeschal-
tet. Nachtstrom wird grundsätzlich nur bei nachgewiese-
nem Bedarf geliefert. Bei Nachtstromversorgung wird
grundsätzlich ein Zähler gesetzt und verrechnet.

SKIZZE FÜR ELEKTROVERSORGUNG

Kundeneigene Installation bitte nicht eintragen.
Bei Anmietung eines Blockstandes bitte Richtung des Hallenhaupteinganges einzeichnen.

4. Haftung
Der Ausstellungselektriker haftet nicht für eine kurzzeiti-
ge Unterbrechung oder Leistungsschwankung der Ver-
sorgungsanlagen bzw. Sonderanschlüsse. Die Stromver-
sorgung erfolgt unter Anerkennung der Lieferbedingun-
gen der zuständigen Versorgungsbetriebe. Der Standin-
haber haftet für alle Schäden, die durch Sonderan-
schlüsse und deren Benutzung entstehen. Das gesamte,
für die Installation von Licht- und Kraftanlagen usw., ver-
wendete Material ist Eigentum der beauftragten Elektro-
firma. Es ist Sache des Ausstellers, dafür zu sorgen, dass
das verwendete Material am Schluss der Ausstellung
wieder vollzählig und unversehrt zur Demontage durch
die Elektrofirma vorhanden ist, bzw. wieder in Empfang
genommen werden kann. Fehlende Teile werden den
Ausstellern berechnet.

5. Vorschriften zur Verhütung von Bränden
Aus Sicherheitsgründen erfolgt die erstmalige Zuschal-
tung des jeweiligen Standes erst nach persönlicher Mel-
dung des Standleiters beim Ausstellungselektriker.
Die Stromversorgung erfolgt während der Ausstellung
eine Stunde vor Öffnung und endet eine Stunde nach
Schließung der Ausstellung.
Anschlüsse und Geräte, die den einschlägigen Bestim-
mungen - insbesondere des VDE - nicht entsprechen,
oder deren Verbrauch höher ist als gemeldet, können auf
Kosten des Ausstellers durch den Ausstellungselektriker
vom Stromnetz abgeschaltet werden.

6. Gerichtsstand
Gerichtsstand für beide Vertragspartner ist Landshut.
Streichungen und Änderungen sind unzulässig!


